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(54) Kämmeinrichtung für einen Rundkamm und Verfahren zur Herstellung der Kämmeinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Kämmeinrichtung für
eine mindestens einen Rundkamm und mindestens ei-
nen Fixkamm aufweisende Kämmmaschine mit einer
Anzahl zum Eingreifen in ein Faservlies dienender und
in einer etwa senkrecht zur Kämmrichtung verlaufenden
Richtung nebeneinander angeordneter Kammzinken,

wobei die Kämmeinrichtung mindestens ein Kämmele-
ment mit mindestens zwei, vorzugsweise drei oder mehr,
in der senkrecht zur Kämmrichtung verlaufenden Rich-
tung nebeneinander angeordneten und einstückig aus-
geführten Kammzinken aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kämmeinrichtung für
eine mindestens einen Rundkamm und mindestens ei-
nen Fixkamm aufweisende Kämmmaschine mit einer
Anzahl zum eingreifen in ein Faservlies dienender und
in einer etwa senkrecht zur Kämmrichtung verlaufenden
Richtung nebeneinander angeordneter Kammzinken.
[0002] Die Kämmmaschine dient zum Veredeln von
aus Textilfasern hergestellten Garnen. Sie ist bei der
Garnherstellung üblicherweise zwischen der Karde und
der Strecke angeordnet. Die Hauptaufgaben der Kämm-
maschine bestehen in der Ausscheidung von Kurzfasern
aus dem von der Karde erzeugten Kardenbändern, d.h.
in der Verbesserung des Stapels des Rohfasermaterials,
sowie in der Verbesserung der Parallelisierung der ein-
zelnen Fasern des in Form des Kardenbandes von der
Karde gelieferten Faservlieses. Als Nebeneffekt wird in
der Kämmmaschine eine weitere Reinigung des Faserv-
lieses durch Ausscheiden von Nissen und Schalenteilen
erreicht. Zum Erhalt der vorstehend beschriebenen Ver-
besserungen des Faservlieses wird in der Kämmmaschi-
ne ein von einem Speisezylinder zugeführter und von
einer Zange gehaltener Faserbart des Faservlieses von
einem eine raumfeste Achse umlaufenden Rundkamm
durchfahren, mit einem bereits gekämmten Kämmvlies
verlötet und durch Eingreifen eines Fixkamms in den vom
Rundkamm gekämmten Faserbart und gleichzeitiges
Abziehen des Kämmvlieses vom Speisezylinder vom
noch zu kämmenden Faservlies abgerissen. Die ge-
wünschte Verbesserung der Parallelität der Einzelfasern
des Faservlieses sowie die Stapelverbesserung durch
Ausscheidung von Kurzfasern wird dabei durch das Zu-
sammenwirken von Rundkamm und Fixkamm bewirkt.
[0003] Der Fixkamm herkömmlicher Kämmmaschinen
ist üblicherweise aus einem Trägerelement in Form eines
Blechstreifens und daran angelöteten Kammzinken in
Form von Flachnadeln gebildet. Insbesondere bei hohen
Arbeitsgeschwindigkeiten der Kämmmaschine hat es
sich gezeigt, daß mit dem Einsatz derartiger Fixkämme
keine den Anforderungen an hochwertige Garne genü-
gende Parallelisierung der einzelnen Fasern des Faserv-
lieses erreichbar ist, während gleichzeitig eine stärke
Verunreinigung des Fixkammes zu beobachten ist, die
eine häufige Reinigung notwendig macht. Zur Beseiti-
gung dieses Mangels wird in der DE 195 31 605 eine
Weiterbildung herkömmlicher Fixkämme vorgeschla-
gen, bei der die Kammzinken des Fixkammes ebenso
wie die Kammzinken des Rundkamms in Form von Sä-
gezahndrahtabschnitten mit jeweils mindestens einem
Sägezahn, der im wesentlichen parallel zur Kämmrich-
tung verlaufende Zahnflanken und eine senkrecht dazu
verlaufende Zahnbrust aufweist, gebildet sind. Dabei
können die zur Herstellung des Fixkamms benutzten Sä-
gezahndrahtabschnitte ebenso wie die zur Herstellung
des Rundkamms eingesetzten Sägezahndrahtabschnit-
te jeweils aus einem Fuß und einem daran anschließen-
den, den mindestens einen Sägezahn aufweisenden

Blatt bestehen, wobei die Abmessungen des Fußes in
einer im wesentlichen senkrecht zur Kämmrichtung ver-
laufenden Richtung größer sind als die Abmessungen
des Blattes in dieser Richtung, um so den Durchgang
der Fasern durch die entsprechenden Kämmelemente
während des Kämmvorgangs ermöglichend die Kamm-
gassen bereitzustellen.
[0004] Zur Herstellung derartiger Kämmeinrichtungen
wird ein drahtförmiges Ausgangsmaterial zunächst ei-
nem Kaltwalzvorgang unterzogen, um so ein den
Fußbereich und den Blattbereich der Sägezahndrahtab-
schnitte bildendes Drahtprofil zu erzeugen. In einem
nächsten Fertigungsschritt werden die Sägezähne durch
einen Stanzvorgang aus dem Profildraht herausgelöst.
Von dem so erhaltenen Sägezahndraht werden Säge-
zahndrahtabschnitte mit einer für die Herstellung eines
Fixkamms bzw. eines Rundkamms benötigten Länge ab-
geschnitten. Die Sägezahndrahtabschnitte werden dann
zu Bündeln zusammengefaßt und auf einem geeigneten
Trägerelement befestigt. Nach der Herauslösung der Sä-
gezähne aus dem Blattabschnitt des Profildrahts können
die Sägezähne einem Härtungsvorgang, wie etwa einem
Laser - oder Flammhärtungsvorgang unterzogen wer-
den. Wie der vorstehenden Erläuterung herkömmlicher
Kämmeinrichtungen für Fixkämmmaschinen zu entneh-
men ist, verursacht deren Herstellung einen beachtlichen
Aufwand. Angesichts dieser technischen Probleme liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde eine besonders ein-
fach herstellbare Kämmeinrichtung für Kämmmaschinen
bereitzustellen, mit der bei einer hohen Maschinenlauf-
zeit und - Arbeitsgeschwindigkeit ein qualitativ hochwer-
tiger Kammzug bzw. ein qualitativ hochwertiges Kämm-
maschinen-Band herstellbar ist, sowie ein Verfahren zur
Herstellung solcher Kämmeinrichtungen bereitzustellen.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Weiterbildung der herkömmlichen Kämmeinrichtun-
gen gelöst, die im wesentlichen dadurch gekennzeichnet
ist, daß die Kämmeinrichtung mindestens ein Kämmele-
ment mit mindestens zwei, vorzugsweise drei oder mehr
in der senkrecht zur Kämmrichtung verlaufenden Rich-
tung nebeneinander angeordneten und einstückig aus-
geführten Kammzinken aufweist.
[0006] Diese Erfindung geht auf die Erkenntnis zurück,
daß die bei der Herstellung herkömmlicher Kämmein-
richtungen für Kämmmaschinen auftretenden Probleme
in erster Linie darauf zurückzuführen sind, daß deren
Kammzinken aus einer Vielzahl von nebeneinander an-
zuordnenden Einzelteilen, wie etwa Sägezahndrahtab-
schnitten gebildet sind, wobei diese Einzelteile auch
noch vorab durch einen aufwendigen Herstellungspro-
zeß (Kaltwalzen, Stanzen, Härten) gefertigt werden müs-
sen.
[0007] Diese Probleme entfallen bei der Herstellung
erfindungsgemäßer Kämmeinrichtungen, weil dabei
zwei, drei oder mehr (ggf. 20, 30 oder mehr) der in der
senkrecht zur Kämmrichtung verlaufenden Richtung ne-
beneinander angeordneten Kammzinken zu einem ein-
stückig ausgeführten Kämmelement zusammengefaßt
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sind, so daß der Vorgang der Bündelung und Fixierung
der Kammzinken an einem Trägerelement deutlich ver-
einfacht werden kann. Darüber hinaus können die Käm-
melemente erfindungsgemäßer Kämmeinrichtungen
auch noch besonders einfach hergestellt werden, weil
die Vorbereitungsarbeiten zum Erhalt eines Profildrahtes
nicht erforderlich sind und daher ein Ausgangsmaterial
zur Herstellung der Kämmelemente benutzt werden
kann, welches ohne zusätzlichen Härtungsvorgang die
gewünschten Materialeigenschaften aufweist.
[0008] Wie der vorstehenden Erläuterung herkömmli-
cher Kämmmaschinen zu entnehmen ist, hat es sich als
besonders günstig erwiesen, wenn mindestens einer der
Kammzinken sägezahnförmig mit zwei parallel zur
Kämmrichtung verlaufenden Zahnflanken und einer die
Zahnflanken verbindenden und etwa senkrecht dazu ver-
laufenden Zahnbrust ausgeführt ist, wobei die Übergän-
ge zwischen Zahnflanken und Zahnbrust abgerundet
sein können:
[0009] Bei herkömmlichen Kämmeinrichtungen erfolgt
die Festlegung der Kammzinken über besondere Befe-
stigungselemente, an denen die Kammzinken befestigt
werden müssen. Bei den Kämmelementen erfindungs-
gemäßer Kämmeinrichtungen kann der zum Befestigen
des Kämmelementes an der Kämmmaschine ausgelegte
Befestigungsbereich auch einstückig mit den Kammzin-
ken ausgeführt sein.
[0010] Insbesondere beim Einsatz erfindungsgemä-
ßer Kämmeinrichtungen in Form von Rundkämmen für
eine Kämmmaschine, aber auch beim Einsatz erfin-
dungsgemäßer Kämmeinrichtungen in Form von Fix-
kämmen für eine Kämmmaschine hat es sich zum Erhalt
einer besonders guten Kämmwirkung als zweckmäßig
erwiesen, wenn das Kämmelement mindestens zwei,
vorzugsweise drei oder mehr in Kämmrichtung hinterein-
ander angeordnete Kammzinken aufweist. Beim Einsatz
erfindungsgemäßer Kämmeinrichtungen in Form von
Fixkämmen sind die Spitzen der in der senkrecht zur
Kämmrichtung verlaufenden Richtung nebeneinander
angeordneten Kammzinken zweckmäßigerweise etwa
auf einer senkrecht zur Kämmrichtung verlaufenden Ge-
raden angeordnet. Die Spitzen der in Kämmrichtung hin-
tereinander angeordneter Kammzinken sind beim Ein-
satz erfindungsgemäßer Kämmeinrichtungen in Form
von Rundkämmen vorzugsweise etwa auf einem Kreis-
bogen angeordnet, dessen Mittelpunkt auf die von dem
Rundkamm umlaufene raumfeste Achse fällt.
[0011] Zur Herstellung erfindungsgemäßer Kämmein-
richtungen ist es nicht mehr erforderlich, ein Ausgangs-
material zunächst einem Kaltwalzvorgang und danach
einem anschließenden Stanzvorgang zu unterziehen.
Daher können die Kämmelemente erfindungsgemäßer
Kämmeinrichtungen zumindest teilweise aus hochlegier-
tem Stahl, insbesondere rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl,
hergestellt sein, dessen Kaltverformungseigenschaften
zur Herstellung von Profildrähten nicht mehr ausreichen
würden.
[0012] Wie der vorstehenden Erläuterung erfindungs-

gemäßer Kämmeinrichtungen zu entnehmen ist, zeich-
net sich ein zu deren Herstellung geeignetes Kämmele-
ment im wesentlichen dadurch aus, daß es mindestens
zwei, vorzugsweise drei oder mehr (ggf. 20, 30 oder
mehr) in der senkrecht zur Kämmrichtung verlaufenden
Richtung nebeneinander angeordnete und einstückig
ausgeführte Kammzinken aufweist.
[0013] Ein unter Einsatz entsprechender Kämmele-
mente erhaltener erfindungsgemäßer Fixkamm ist im
wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daß er zwei, drei
oder mehr einstückig ausgeführte Kammzinken aufweist,
deren Zahnspitzen auf einer etwa senkrecht zur Kämm-
richtung verlaufenden Geraden angeordnet sind. Ein un-
ter Einsatz erfindungsgemäßer Kämmelemente herge-
stellter Rundkamm umfaßt sowohl zwei, drei oder mehr
in einer senkrecht zur Kämmrichtung verlaufenden Rich-
tung nebeneinander angeordneter und einstückig aus-
geführter Kammzinken, als auch zwei, drei oder mehr in
der Kämmrichtung hintereinander angeordnete und ein-
stückig ausgeführte Kammzinken. Dabei können sowohl
zur Herstellung erfindungsgemäßer Fixkämme, als auch
zur Herstellung erfindungsgemäßer Rundkämme zwei,
drei oder mehr erfindungsgemäße Kämmelemente in ei-
ner senkrecht zur Kämmrichtung verlaufenden Richtung
nebeneinander angeordnet werden, wobei insbesonde-
re zur Herstellung erfindungsgemäßer Rundkämme
auch zwei, drei oder mehr erfindungsgemäße Kämmele-
mente in der Kämmrichtung hintereinander angeordnet
werden können.
[0014] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Her-
stellen eines erfindungsgemäßen Kämmelementes für
eine erfindungsgemäße Kämmeinrichtung ist im wesent-
lichen dadurch gekennzeichnet, daß ausgehend von ei-
nem beispielsweise etwa quaderförmigen Rohmaterial-
block, insbesondere aus hochlegiertem Stahl, wie etwa
Chrom-Nickel-Stahl, in einem ersten Bearbeitungsschritt
die einzelnen Kammzinken in der senkrecht zur Kämm-
richtung verlaufenden Richtung voneinander trennende
Schlitze in dem Rohmaterial gebildet und anschließend
in einem zweiten Bearbeitungsschritt die Form der
Kammzinken in einer senkrecht zur Kämmrichtung ge-
führten Ansicht aus dem Rohmaterialblock herausgelöst
wird, wobei ein die Kammzinken in der senkrecht zur
Kämmrichtung verlaufenden Richtung miteinander ver-
bindender Verbindungsbereich sowie ggf. der zur Befe-
stigung des Kämmelementes an der Kämmmaschine
dienende Befestigungsbereich des Rohmaterialblocks
erhalten bleibt.
[0015] Im Sinne einer rationellen Fertigung erfin-
dungsgemäßer Kämmelemente und Kämmeinrichtun-
gen hat es sich als besonders zweckmäßig erwiesen,
wenn in dem ersten Bearbeitungsschritt zwei, drei oder
mehr Schlitze gleichzeitig gebildet werden. Eine rationel-
le Fertigung erfindungsgemäßer Kämmelemente bzw.
Kämmrichtungen kann unter Sicherstellung der benötig-
ten hohen Fertigungsgenauigkeit sichergestellt werden,
wenn der erste und/oder zweite Bearbeitungsschritt mit-
tels Funkenerosion, ggf. Funkentiefenerosion ausge-
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führt wird, wobei zur gleichzeitigen Bildung von zwei, drei
oder mehr Schlitzen in dem Rohmaterialblock und/oder
zur gleichzeitigen Herauslösung von zwei, drei oder mehr
in der Kämmrichtung hintereinander angeordneten Sä-
gezähnen Multierodierköpfe zum Einsatz kommen kön-
nen.
[0016] Eine weitere Beschleunigung erfindungsgemä-
ßer Herstellungsverfahren ist möglich, wenn der Rohma-
terialblock bei dem zweiten Bearbeitungsschritt aus zwei
einander entgegengesetzten und jeweils senkrecht zur
Kämmrichtung verlaufenden Richtungen bearbeitet wird.
[0017] Nachstehend wird die Erfindung anhand der
Zeichnung, auf die hinsichtlich aller erfindungswesentli-
chen und in der Beschreibung nicht näher herausgeho-
benen Einzelheiten ausdrücklich verwiesen wird, erläu-
tert. Die einzige Figur der Zeichnung veranschaulicht
schematisch ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Her-
stellung erfindungsgemäßer Kämmelemente, die zur
Fertigung erfindungsgemäßer Fixkämme geeignet sind.
Gemäß der Zeichnung wird als Ausgangsmaterial für den
Herstellungsvorgang ein Rohmaterialblock, beispiels-
weise aus rostfreiem, hochlegiertem Stahl, wie etwa
Chrom-Nickel-Stahl verwendet. Die Breite b dieses Roh-
materialblocks kann bis zu 300 mm betragen, die Höhe
h des Rohmaterials kann 5 bis 15 cm, insbesondere etwa
10 cm betragen. Die Tiefe t des Rohmaterialblocks kann
1 bis 10 mm insbesondere 3 bis 5 mm betragen. Bei dem
in der Zeichnung schematisch dargestellten Herstel-
lungsverfahren werden in einem ersten Bearbeitungs-
schritt mittels Funkenerosion unter Verwendung eines
Multierosionskopfes 20 die Kammzinken in einer senk-
recht zur Kämmrichtung verlaufenden Richtung P von-
einander trennende Schlitze 12 aus dem Rohmaterial-
block 10 herausgelöst. Dabei werden mit Hilfe des Mul-
tierosionskopfs 20 gleichzeitig drei Schlitze 12 herge-
stellt. Bei anderen Ausführungsformen der Erfindung
können vier oder mehr Schlitze 12 bzw. 2 oder weniger
Schlitze 12 gleichzeitig hergestellt werden. In einem
zweiten Bearbeitungsschritt werden gleichzeitig mit Hilfe
von Erosionsköpfen 30 und 40 Profile 50 in einer senk-
recht zur Kämmrichtung geführten Ansicht aus zwei ein-
ander entgegengesetzten und jeweils senkrecht zur
Kämmrichtung verlaufenden Richtungen aus dem Roh-
materialblock 10 herausgelöst. Diese Profile können ei-
nen die Kammzinken miteinander verbinden Befesti-
gungsbereich 54 unterhalb der Schlitze 12 und säge-
zahnförmige Kammzinken 52 aufweisen.
[0018] In beiden Bearbeitungsschritten können Fun-
kenerosionsverfahren zum Einsatz kommen. Mit Hilfe
derartiger Verfahren können anders als bei herkömmli-
chen Verfahren zur Herstellung von Kämmeinrichtungen
für Kämmmaschinen Kammzinken 52 beliebiger Form,
insbesondere beliebiger Brustform und beliebig profilier-
te Zinken bzw. Zahnflanken hergestellt werden. Dabei
können die Flanken der zahnförmigen Zinken 52 bei-
spielsweise abschnittweise in Richtung auf die Zahnspit-
zen symmetrisch bezüglich einer senkrecht zur Richtung
P verlaufenden Ebene konvergieren. Die Erfindung ist

nicht auf die anhand der Zeichnung erläuterte Ausfüh-
rungsform beschränkt. Vielmehr ist auch an die Herstel-
lung von Rundkammgarnituren mit Hilfe erfindungsge-
mäßer Verfahren gedacht. Dabei können zur Herstellung
der Zahnprofile auch im zweiten Bearbeitungsschritt Mul-
tierosionsköpfe zum Einsatz kommen. Weiter ist an die
Herstellung von Kammzinken mit beliebigen Zinkenfor-
men gedacht.

Patentansprüche

1. Kämmeinrichtung für eine mindestens einen Rund-
kamm und mindestens einen Fixkamm aufweisende
Kämmmaschine mit einer Anzahl zum Eingreifen in
ein Faservlies dienender und in einer etwa senkrecht
zur Kämmrichtung verlaufenden Richtung neben-
einander angeordneter Kammzinken, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Kämmeinrichtung minde-
stens ein Kämmelement mit mindestens zwei, vor-
zugsweise drei oder mehr, in der senkrecht zur
Kämmrichtung verlaufenden Richtung nebeneinan-
der angeordneten und einstückig ausgeführten
Kammzinken aufweist.

2. Kämmrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mindestens einer der Kammzinken
sägezahnförmig mit zwei parallel zur Kämmrichtung
verlaufenden Zahnflanken und einer die Zahnflan-
ken verbindenden und senkrecht dazu verlaufenden
Zahnbrust ausgeführt ist.

3. Kämmeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß das Kämmelement minde-
stens einen einstückig mit den Kammzinken ausge-
führten und zum Befestigen des Kämmelementes
an der Kämmmaschine ausgelegten Befestigungs-
bereich aufweist.

4. Kämmeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
Kämmelement mindestens zwei, vorzugsweise drei
oder mehr, in der Kämmrichtung hintereinander an-
geordnete Kammzinken aufweist.

5. Kämmeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Spitzen der in der senkrecht zur Kämmrichtung ver-
laufenden Richtung nebeinander angeordneten
Kammzinken etwa auf einer senkrecht zur Kämm-
richtung verlaufenden Geraden angeordnet sind.

6. Kämmeinrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, daß die Spitzen der in Kämmrich-
tung hintereinander angeordneten Kammzinken et-
wa auf einem Kreisbogen angeordnet sind.

7. Kämmeinrichtung nach einem der vorhergehenden
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Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß minde-
stens ein Kämmelement zumindest teilweise aus
hochlegiertem, vorzugsweise rostfreiem Stahl, ins-
besondere Chrom-Nickel-Stahl, hergestellt ist.

8. Kämmelement für eine Kämmeinrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche.

9. Fixkamm mit einer Kämmeinrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 7.

10. Rundkamm mit einer Kämmeinrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 7.

11. Verfahren zum Herstellen eines Kämmelementes für
eine Kämmeinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, bei dem ausgehend von einem beispielswei-
se etwa quaderförmigen Rohmaterialblock (10) in ei-
nem ersten Bearbeitungsschritt die einzelnen
Kammzinken (52) in der senkrecht zur Kämmrich-
tung verlaufenden Richtung (P) voneinander tren-
nende Schlitze (12) in dem Rohrmaterialblock (10)
gebildet und anschließend in einem zweiten Bear-
beitungsschritt die Form der Kammzinken (52) in ei-
ner senkrecht zur Kämmrichtung geführten Ansicht
aus dem Rohmaterialblock herausgelöst wird, wobei
ein die Kammzinken (52) in der senkrecht zur Kämm-
richtung verlaufenden Richtung miteinander verbin-
dender Verbindungsbereich (54) und ggf. der Befe-
stigungsbereich des Rohrmaterialblocks (10) beibe-
halten wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in dem ersten Bearbeitungsschritt
zwei, drei oder mehr Schlitze (12) gleichzeitig gebil-
det werden.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der erste und/oder zweite Be-
arbeitungsschritt mittels Funkenerosion, ggf. Fun-
kentiefenerosion, ausgeführt wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß bei dem zweiten Be-
arbeitungsschritt der Rohmaterialblock (10) aus
zwei einander entgegengesetzten und jeweils senk-
recht zur Kämmrichtung verlaufenden Richtungen
bearbeitet wird.
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